
Feuerwehr Thurnen 
 

 
Anhang zu Feuerwehrreglement 
 
 
Der Gemeinderat erlässt folgenden Anhang zum Feuerwehrreglement: 
 
 
I  Entschädigungen 
 
Sold pro Übung Fr.   30.- 
Kurs ganzer Tag Fr. 150.- plus Fr. 20.- Spesen 
Kurs halber Tag Fr.   75.- 
Abendsitzung Fr.   60.- 
Pflichtfahren Einsatzfahrzeuge Fr.   15.- 
Autofahrdienst / Übung Fr.   10.- 
Traktorfahrdienst / Übung Fr.   20.- 
Fahrdienst / km Fr.    0.60 
 
Ernsteinsatz: < 2 Stunden = doppelter Sold, danach Fr. 30.- / Std. 
 
 
II  Jahresfixum (gemäss Personalreglement der Gemeinde) 
 
Kommandant Fr. 1'000.- 
Vizekommandant Fr.   600.- 
Fourier Fr.   800.-     pendent ( je nach Anstellung evtl. je Std.) 
Chef Mülizug Fr.   600.- 
Atemschutzchef Fr.   600.- 
Materialverwalter Fr.   600.- 
Einsatzleiter Fr.   400.- 
Chef Fahrzeuge Fr.   300.- 
 
 
 
III  Bussen 
 
Für nicht besuchte und nicht entschuldigte Übungen werden folgende Bussgelder 
erhoben. Die Beträge werden kumuliert. 
 
1. fehlende Übung Fr.   20.- 
2. fehlende Übung Fr.   60.- 
3. fehlende Übung Fr. 120.- 
4. fehlende Übung Fr. 200.-  kann den Ausschluss aus der 
                Feuerwehr nachziehen. 
 
Die maximale Bussenhöhe darf den zur Zeit gültigen Maximalbetrag der FW-
Ersatzabgabe von Fr. 400.- nicht übersteigen. 
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IV  Gebühren für Einsätze, welche nicht unter die unentgeltliche 
     Hilfeleistungspflicht gemäss übergeordnetem Recht fallen 
 

1. Personal 
 
Ernsteinsatz Fr. 50.- pro Stunde und Person 
 
z.B. Unfall- und Strassenrettung, technische Dienstleistungen (z.B. Liftanlagen) 
etc. 
 

2. Fahrzeuge und Geräte (gemäss Ansätzen der GVB) 
 
zum Beispiel 
 
Einsatzfahrzeug Fr. 170.- / Einsatz 
Motorspritze Fr. 100.- / Einsatz 
 

3. Fehlalarme 
 
automatischer Fehlalarm  erster  gratis 
pro Kalenderjahr und   zweiter Fr.   200.- 
je Gebäude  dritter  Fr.   400.- 
.  vierter  Fr.   600.- 
.  fünfter Fr.   800.- 
.  weitere je Fr. 1'000.- 
 
Unfug (Täter bekannt)    Fr.   500.- 
 

4. Diverse Gebühren 
 
- Entfernen von Insekten  pauschal  Fr.   60.- 
 
- Verkehrsdienst, Wachtdienst 
  und weitere Dienstleistungen bei Anlässen  Fr.  30.-/Std./Person 
 
- Aufräum- und Abräumdienst nach Brandfällen  
  oder Überschwemmungen (weitergehend als 
  Pflichträumung)    Fr.  30.-/Std./Person 
 
- FW-Hilfeleistungen in Nachbargemeinden  Fr. 60.-/Std./Person 
  plus Fahrzeugaufwand 
 

 

5. Verrechnung mit Seftigen gemäss Vertrag ( Sonderregelung ) 
 

6. Klein- und Verbrauchsmaterial    nach Verbrauch und  
    Einkaufspreis 

 

Dieser Anhang ist vom Gemeinderat Mühlethurnen am 12.03.2009 beschlossen 
worden und tritt ab 1. Januar 2009 in Kraft.  
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